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A lle  Rech te  Vorbehalten

Die Wasserbauten in Bayern
S ch lu ß  au s N r. 13, S e ite  92

K. Regiorungskomm issär ß e v e rd y  fortfahrend: E s wäre vielleicht 
nicht schwer gewesen, in dieser Richtung allerlei Vorschriften und 
Erlasse hinauszugeben. Ich habe mir aber m it Zustim m ung Seinor 
Exzellenz des H errn S taatsm inisters erlaubt einen anderen W eg  einzu
schlagen, und zwar zunächst in m einer unm ittelbarsten Um gebung m it 
dieser neuen Behandlung der Geschäfte zu beginnen, bei der Obersten 
Baubehörde selbst. Ich habedieüeberzeugung, wenn die äußeren Beamten 
sehen, daß an der Spitze eine andere A rt der Geschäftsbehandlung Platz 
gegriffen hat. daß es dann gar keiner V erordnung mehr bedarf, um auch 
die äußeren Behörden zum Anschluß an dieses neue System  des Arboits- 
betriebes zu bringen. (Sehr gut! Zuruf!) Es is t  gelungen durch einfacho 
Veränderungen die Leistungsfähigkeit der Obersten Baubehörde zu 
stoigern, und sio wird gewiß auch bei den Regierungen und bei den 
äußeren Aem tern der Bauverwaltung noch gesteigert werden können, 
so daß ein Teil der ganz außerordentlichen Arbeitsvorm ehrung, die in 
den letzten  Jahren  oingetreten is t und durch Ihren heute zu erhoffenden 
Beschluß janoch weiter ausgedehnt werden wird, ohnoPersonalvorm ehrung 
wird bew ältigt werden können. Ganz ohne eine solche wird es freilich 
nicht abgehen, weil heute schon eine zu große Belastung dos ganzen 
Personals besteht. J ed e r  einzelne is t in einem Maße von den laufenden 
Geschäften in Anspruch genommen, daß eigentlich in der ganzen V er
waltung nur sehr wenige Personen sind, die einmal Z eit haben ruhig 
nachzudenken, wie etwas verbessert werden kann, nicht wie es täglich 
gem acht werden muß, sondern darüber nachzudenken und ruh ig  zu 
überlegen, wie die ganzen A rbeitsvorgänge anders eingerichtet werden 
können, damit w ieder neue Z eit für neue Aufgaben gowonnen werden kann.

Alles, was ich hier für die Führung der Geschäfte der S taatsbau
verw altung in A ussicht geste llt habe, muß in allererster Linie bei 
dieser großen Aufgabe zum Ausdruck kommen. Es is t gewiß keine 
K leinigkeit für eine Verwaltung, solch große Summen in kurzer Zeit 
verbauen zu sollen und zwar vnrbauen zu sollen un ter doch sehr er
heblichen Schwierigkeiten der N atur, wie sio unscro Gebirgsfliisso in 
allererster Linie darbioten. Der H err R eferent ha t anerkannt, daß in 
der Denkschrift der G rundsatz ausgesprochen und anzuerkennen sei, 
daß jed er oiuzelno Fluß eigentlich ein Individuum für sich sei und 
als solclios behandelt werden müsse. Das is t  vollständig richtig. Man 
kann sogar noch weiter gehen und sag en : In  jedom unserer Flüsse 
sind verschiedene Individuen vorhanden. Die eine Strecke muß so 
behandolt werden, dio andere anders. Daraus werden Sie entnehm en 
können, daß es unmöglich gewesen wäre in der Denkschrift alle ein
zelnen A usführungsarbeiten und System e der Ausführung darzustellen. 
W ir m ußten uns notwendigerweise auf gewisse Typen beschränken, 
die innerhalb eines bestim m ten Flusses und einer A bteilung des Flusses 
in A ussicht genommen sind, ohne daß damit der Verfasser der Denk
schrift sagen wollte, daß nun starr Dach diesom System  gebaut werden 
solle. Das würdo auch wieder dem Geiste widersprechen, den ich in 
der Bauverw altung einführen m öchte, daß die verschiedenen Instanzen 
sich nicht gegenseitig kontrollieren, was gewöhnlich die Fehler nicht 
aufhält, sondern sie bloß zu einer unangenehmen E rörterung  bringt, 
sondern v i e lm e h r  d ie  v e r s c h ie d e n e n  I n s t a n z e n  in  j e d e m  
A u g e n b l i c k  k r ä f t i g  m i t e i n a n d e r  a r b e i t e n  zu  la s s e n .

Ich kann Ihnen sagen, daß, wenn Sie heute den Beschluß fassen, 
bereits oinc Entschließung vorbereitet is t ,  durch w elche die äußeren

Baubeamten und Regiorungsräto nacheinander h i e h o r  b e r u f e n  
w o rd e n ,  dam it der A rbeitsplan für jede größere A rbeit hier vom 
M im sterialreforenten m it den Kroisbauräten und den Vollzugsbeamten 
von vornherein besprochen wird, dam it dio äußeren Beam ten dio A n
schauung der Zentrale kennen lernen, dam it le tz te re  sich m it den Be- 

I dürfnissen der O e r t l i c h k e i t  v e r t r a u t  m a c h t  u n d  d a m it  a l l -  
| m ä h l ic h  für jede einzelne größere A rbeit das System  gefunden 

werden kann, nach welchem gebaut wird u n d  z w a r  g e b a u t  wrird 
j im m e r  n o c h  m i t  d e r  M ö g l i c h k e i t ,  d a ß  A o n d e r u n g e n  n a c h  
| L a g e  d e r  V e r h ä l t n i s s e  e i n t r e t e n  u n d  v o n  d e n  ä u ß e r e n  B e 

h ö r d e n  o h n e  v ie l  U m s tä n d e  v o rg e n o m m e n  w e r d e n  k ö n n e n .
U eber den Betrieb der Arboiton ha t der H err R eferent meine 

A eußerungen zum Teil wiederholt, dio ich im Finanzausschuß ge
m acht habe, vor allem, daß n icht an einem starren  System festgehalten 
werden soll, sondern, daß in dem einen Falle die A usführung in dio 
Hand eines U nternehm ers gelegt wird, in dem anderen Fallo von dem 
Bauam te im Eigenbetrieb vorgenommen wird, letzteros insbesondere 
in denjenigen Fällen, in welchen sich die L eistung des Unternehm ers 
nur sehr schwer feststellen läßt, was nam entlich beim Baggerbetriebo 
oder in den Fällen, wo der F luß selbst m ithilft, Vorkommen kann. 
Der Eigenbotrieb empfiehlt sich auch da, wo unsere zahlroich vor
handenen M aschinen Verwendung finden müssen. Eine große A n
schaffung — habe ich schon damals erk lä rt — von neuen Maschinen 
is t n icht in A ussicht genommen, obwohl man sagen kann, daß für 
derartige Arbeiten an kleinen Flüsson gar so viele Unternehm er nicht 
vorhanden sind und infolgedessen dio Preise, die den U nternehm ern 
gezahlt werden müssen, durchaus keine geringen sind, so daß die 
Bauverwaltung nicht selten in der Lage sein wird, m indestens so billig, 
ich glaube, in manchem Falle sogar billiger zu arbeiten, als der ein
zelne U nternehm er es tu t.

Ich  wiederhole, weil es mir besondors wichtig erscheint, daß boi 
der Ausführung der Arbeiten im m er die säm tlichen Angehörigen der 
Bauverw altung Zusammenarbeiten sollen, wie wir das auch je tz t  bei 
der Obersten Baubehörde, wie ich zu m einer Freude konstatieren kann, 
m it bestem  Erfolge eingeführt haben.

In den früheren Verhandlungen der Kammer der A bgeordneten 
is t auch über einen Mangel der E inheitlichkeit innerhalb der Bauver
w altung sehr viel geklagt worden. Das sind Klagen, die ich nicht 
ganz abweisen könnte. E s fehlte tatsächlich an der E inheitlichkeit 
und das Program m , das Seine Exzellenz m ir gegeben hat, is t  gerade 
darauf hinausgegaugon, daß diese E inheitlichkeit m ehr geschaffen 
werden solle und diese E inheitlichkeit sich n ich t bloß auf dio An- 

| gehörigen des Ingenieurfachos einerseits und auf dio Angehörigen des 
j  Hochbaufaches anderseits beschränken, sondern das ganze öffentliche 
! Bauwesen umfassen solle. (Sehr richtig! rechts.) E s ha t sich denn 

auch schon gezeigt, daß in gemeinsamen Sitzungen der verschiedenen 
Referenten des Hochbaufaches und des Ingenieurfaches Gedanken auf
getaucht sind, die dem einzelnen n icht gekommen wären, und es is t 
dann jedesm al zum V orteil der Sache und zur Freude der betreffen
den Referenten ausgeschlagen, daß diese gemeinsame Behandlung s ta t t
gefunden hat.

Das sind die Dinge, die ich im allgemeinen sagen möchte, um 
; Sie darüber aufzuklären, wie die A usführung dieses gewaltigen U nter-
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nohmens von der Z entrale gedacht ist, und um Ihren M ut zu stärken, 
daß Sie diesem U nternehm en zustimmen. Große Schwierigkeiten 
werden bei seiner Durchführung zu überwinden soiu; aber ich kann 
w enigstens für meine Person — und ich glaube heute schon im Namen 
dos gesam ten Baupersonals das W o rt führen zu können — Ihnen die 
V ersicherung aussprechen, die ich schon im Finanzausschuß gegeben 
habe, daß alle Zusammenwirken worden, um das V ertrauen , das Sie 
der S taatsbauverw altung m it diesem Entschluß entgegenbringen, auch 
zu rechtfertigen. (Lebhafter Beifall.)

Abg. A n k en b ra iid : Ich kann nun nicht behaupten, daß die bis
herige Politik der S taatsbauverw altung diesem Ziele der M ehrung der 
Einnahm en und Verm inderung der Ausgaben gerecht geworden wäre. 
Ich will aber weder Anklagen erheben noch Verbesserungsvorschlägo 
nach jed er der angedeuteten Bichtungen hin machen. Ich  habe dies
bezügliches M aterial seinerzeit dem obersten Chef der Bauverwaltung 
gegeben und ich habe die Hoffnung, daß er, dem ja  der R uf einor 
kaufmännischen und technischen A u to ritä t vorausgeht, das volksw irt
schaftlich und technisch Brauchbare aussichten wird. . . .

Abg. S c h u b e r t:  . . . Aber was die vorliegende Denkschrift anlangt, 
kann auch der Laie über sie sagen, daß ein bedeutendes W erk  dem 
L andtag vorgelegt worden ist. Die Denkschrift zeichnet sich anderen 
D enkschriften gegenüber durch ihre K nappheit, K larheit und Faßlich
keit auch für den Laien aus. Man ha t bei manchen Denkschriften 
oft seine liebe Mühe sich zurochtzufindon und kom m t infolgedessen 
n icht an das Ende derselben, während die vorliegende Denkschrift 
m it dem beigegebenen K artenw erk auch den Laien in den Stand se tz t 
sich hinreichend zu orientieren, um was es sich bei der Durchführung 
des großen W erkes handelt. E s handelt sich tatsächlich um einen 
großen Plan, der nun in großzügiger W eise aufgegriffen worden is t 
und der durchgeführt ganz gewiß unserem Lande zum grüßten Segen 
gereichen wird.

W ir haben aus dem Munde dos H errn Staatsm inisters gehört, daß 
für Fluß- und W asserbauten in Bayern bis je tz t  über 100 Millionen 
ausgegeben worden seien und daß in einer langen Reihe von Jahren  
durchschnittlich per J a h r  der B etrag  von einer Million hiefür ver
wendet worden sei. Dio bisherige A rt der Bewilligung und die V er
wendung von Bausummen krankte an dem großen M ißstand, daß dio 
Bewilligung immer von der Finanzlage dos S taates abhängig gewesen 
ist. M it Rücksicht auf die obwaltende Finanzlage konnten nicht in 
jeder Budgetperiode die gleichen B eträge bewilligt werden. Die 
Summen waron also abhängig von der jew eiligen finanziellen T ragkraft 
der einzelnen Budgetperioden. Die Folge davon war, daß in die ganze 
A rt und W eise der W asserbauten nicht nur keine E inheitlichkeit 
sondern auch überhaupt keine Prinzip ienfestigkeit gelangen konnte. 
Dam it soll nun aufgeräum t werden und soll zu diesem Zweck, um 
E inheitlichkeit, F estigkeit und S te tig keit zu erreichen, der W eg des 
Anlehens beschnitten werdon. Der W eg  allein dürfte im stande sein, 
daß die Bauverwaltung, nicht mehr gebunden an ungewissen Summen 
und nicht m ehr abhängig von der jeweiligen Finanzlage der einzelnen 
Periode, in der Lage sein wird ruhig an der V erw irklichung des auf
gestellten  Program m s fortzuarbeiten. Die bisherige A rt und W eise 
der Bauarbeiton brachte es auch m it sich, daß unsere Gebirgsflüsso 
nicht so bearbeitet worden konnten, wio es notwendig war, und daß, 
wie auch vom H errn Referenten sowohl im Ausschuß wie heute in 
seinem R eferate vorgetragen worden ist, wenn eine S trecke fertig  und 
die andere in Angriff genommen war, dann schon w ieder dio vorher- 
liogende Strecke an ihrem Anfang schwer geschädigt worden ist.

W ir sollen nun zunächst 14 Millionen bewilligen, w eitere Beträge 
sollen im Laufe der nächsten Jah re  bewilligt werden und zwar inner
halb der nächsten zehn Jah re  der B etrag von zirka 70 Millionen. Ob 
nun innerhalb 10 Jahren  diese hohe Summe notwendig wird und verbaut 
werden kann, das werden wir ja  von einer Finanzperiodo zur ändern 
aus den Berichten der K. Staatsbauverw altung erfahren.

H err M inisterialdirektor Reverdy ha t heute oine program m atische 
Rede gehalten. Sie war nach verschiedenen Seiten wohltuend, so 
auch nach der, daß er seinem V orgänger im Am te sowie den früheren 
Beamten der Obersten Baubehörde G erechtigkeit widerfahren ließ. 
E r bomerkte unter dem Hinweis, daß wir alle Menschen und also auch 
alle fehlbar seien, daß, wenn früher auch Feh ler gem acht worden 
seien, daran nicht allein die früheren Beamten, sondern auch unüber
windliche und unvorhergesehene Schwierigkeiten schuld seien. Ganz

Etats- mul Kassenwesen i
vom Senatspriisidenten des Oberverwaltungsgerichts,

Iu lia ltsa n g a b o  der V o rträ g e , dio au f V e r a n la ssu n g  d es S tu d ien

Einleitend wies der V ortragende darauf hin, wie kaum ein Gebiet der 
Staatsw issenschaften als so reizlos gelte, wie das der öffentlichen 

Finanzen. Eine Ausnahme machen im allgemeinen allerdings S teu er
trägern Aber gerade bei ihrer oft leidenschaftlichen E rörterung  t r i t t  
neben beschämendem Egoism us die geringe V erbreitung für eine ernst 
zu nehmende Ansicht auch nur leidlich ausreichender K enntnisse 
finanzieller Fragen kraß zu Tage, ebenso bei den Anforderungen, die 
man ohne jedo Rücksicht auf die finanziellen Folgen an die staatlichen 
B etriebsverw altungen zu stellen beliebt.

richtig! W ie  auf keinem Gebiete, so is t es nam entlich im Bereich 
unserer Flußläufe gar n icht vorauszusehen, welch unendlich große und 
unüberwindliche Schwierigkeiten über N acht hereinbrechen können. 
Es wäre ungerecht, wenn man nun gerade denen, dio an der Spitze 
eines so hervorragenden Am tes standen und in ihm m itzuarbeiten 
hatten , ausschließlich die Schuld an dem geben wollte, was w ir nun 
einmal nicht ändern können und woran die M acht der N aturkräfte den 
übergroßen Teil der Schuld trägt.

Ebenso angenehm war die V ersicherung, wenn Feh ler auch künftig 
gem acht werden — und sein B ekenntnis nach der R ichtung war rech t an
erkennensw ert, auch künftig werden Feh ler und Mängel Vorkommen —, 
diese F eh ler und Mängel nicht vertuschen zu wollen, sondern sie offen 
einzubekennen und unter gem einsam er M itwirkung des Landtags und der 
beteiligten Faktoren auf deren Beseitigung und H intanhaltung hin
zuarbeiten. W enn w eiterhin die vom H errn  M inisterialdirektor bereits 
bei der Obersten Baubehörde angobahnte E inheitlickeit und das kol
legiale, mündliche V erfahren in die äußeren Baubehörden dos Landes 
hinausgetragen w ird, so darf angenommen w erden, daß gar manches 
V orurteil beseitig t wird, welches draußen noch in weiten K reisen gegen 
die Fluß- und Landbauäm ter — letz tere  sind auch m iteinbezogen — 
besteht.

In  der Denkschrift is t auch darauf hingewiosen, w'as von dem 
H errn S taatsm inister wie auch von dem H errn  M inisterialdirektor 
Reverdy ebenfalls gesagt worden ist, daß bei der A usführung des 
großen Bauplanes Privatbauunternehm er m it herangezogen werden 
sollen. Der H err R eferent ha t in seinem sohr bem erkensw erten Be
rich t hierauf auch Bezug genommen und sich dort des näheren dar
über verbreitet. Der H err S taatsm inister wie die Obersto Bau
behörde sagen, daß die vorhandenen K räfte schon bis zum äußersten 
angespannt seien und infolgedessen zu weiteren Geschäften kaum 
herangenommen worden könnten. E s werde sich in vielen Fällen 
zweckmäßig erweisen Privatunternehm er horanzuziehen. Das is t durch
aus zu billigen. Ich glaube auch, daß es Baufälle geben wird, wo 
der Privatbauunternehm or zweckmäßiger, rascher und auch billiger 
bauen wird; es werden aber auch Fälle Vorkommen — und auf solche 
h a t der H err M inisterialdirektor hingewiesen — , wo der Privatbau- 
unternehm or größere Forderungen stellen w ird, und in solchen wird 
dann eben vielleicht der S taa t billiger bauen und deshalb solche Teil
unternehm ungen in Rogie nehmen. A uf alle F älle erachten w ir es für 
durchaus zweckmäßig, wenn auch Privatbauuntornehm er herangezogen 
werden. Dadurch wird oine A rt von Konkurrenz in der Durchführung 
und in der T üchtigkeit der Teilwerke geschaffen werden. W ir stellen 
uns vor, daß solche W ettbew erbe nur vorteilhaft aufeinander einwirken 
werden; wir wissen, daß P rivatbauunternehm er sich nicht m it den 
schlechtesten Technikern ausstatteu , sondern daß sie in der Regel 
vorzügliche K räfte in ihren Dienst aufzunehmon und auch zu erhalten 
wissen.

K. S taatsm inister von B re t t re lc h :  . . . Der H err Abgeordnete 
Ankenbrand ha t ferner eine möglichste Vereinfachung der Bauver
waltung gewünscht. Das is t ein Standpunkt, den ich vollkommen teile. 
Ich gohe m it ihm nur in einem P u n k t auseinander, nämlich bezüglich 
des bekannten E inheitsam ts. Ich  stehe auf dem Standpunkt, daß die 
K ulturbauäm ter wie die Straßen- und F lußbauäm ter für sich bestehen 
bleiben, bei allen Anlässen gem ischter N atur aber in enger Fühlung 
m iteinander arbeiten sollen; ich verweise in dieser H insicht auch auf 
die Vollzugsvorschriften zum neuen W assergesetze. Im  übrigen bin 
ich entschieden für eine möglichste Vereinfachung und Zentralisierung 
der Bauverwaltung. Die bessere Ausbildung unserer Bauingenieure 
is t auch bereits angebahnt; die erforderlichen V orbereitungen sind 
zu rzeit im W erke. Die Bauverw altung befaßt sich speziell m it der 
Frage, wie der V orbereitungsdienst und das Prüfungswesen der Re
gierungsbaum eister, überhaupt des ganzen Baupersonals, neu zu regeln 
wäre. Hiebei wird speziell darauf hingewirkt, daß die Bauingenieure 
sich gewisse kultu rtechnische Kenntnisse erwerben.

Der H err Abgeordnete M üller-M ünchen V III ha t gemeint, hoffent
lich finde der H err M inisterialdirektor Reverdy bei seinem Bestreben, 
unser Bauwesen zu vereinheitlichen und auszugestalton, keine F uß
angeln. Ich  darf dem H orrn A bgeordneten versichern, daß ich mit 
dem B estreben des H errn M inisterialdirektors unser Bauwesen aus
zugestalten , vollkommen einverstanden bin und daß er dabei jedo 
U n terstü tzung  bei m ir finden wird, deren er bedarf.

Preußen und im Reiche
W irklichen Geheimen Oberregierungsrat Dr. S tru tz
u ss c h u s sc s  im  A r ch ite k te n -V e r e in  zu  B e r lin  g e h a lte n  w urden

Am allerw enigsten V erständnis und In teresse pflogt die f o r m e l le  
Finanzverw altung zu finden. In  der T at is t sie eine spröde Materie. 
Aber ihre Sprödigkeit nim m t ih r nichts von ih rer W ichtigkeit. Ohne 
formelle Ordnung in den Finanzen auf die Dauer auch keine materielle 
und dam it keine finanzielle R üstung, dio dem G roßstaat ebenso un
entbehrlich is t wie die nur durch sie erm öglichte m ilitärische. Vor
anschlag und Rechnungslegung sind der A ngelpunkt des konstitu tio
nellen System s, des M itbestim m ungsrechts des Volks über die V er
w altung des S taates, V erw erfung des V oranschlags is t  sozusagen die
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ultim a ratio der Volksvertretung, von der freilich ein pflichtbewußtes 
Parlam ent nur im alleräußersten Notfall Gebrauch machen wird. Je  
übersichtlicher und detaillierter der Voranschlag ist, um so größer die 
Aussicht auf seine verständnisvolle W ürdigung durch das Parlam ent, 
um so geringer die Gefahr das Ganze gefährdender Konflikte! Und 
je  sorgfältiger die V orbereitung dos Voranschlags, um so größer dio 
Garantie eines richtigen Ausgleichs der finanziellen K räfte m it den an 
dio S taa tstä tigkeit gestellten A nsprüchen!

W as is t der „E ta t“, womit „B udget“ heu t gleichbedeutend ge
braucht wird tro tz  des ursprünglich ändern Sinnes (6tat=status, d. i. 
Ergebnis eiuor W irtschaft, budget der Lederbeutel, in dem sich in 
England die Bill über die Subsidienbewilligung des U n terhauses_ be
fand)? Eine zifl'ermäßige Aufstellung der in einem künftigen, hinsicht
lich seines Anfangs- und Endterm ins fixierten Zeitraum  zu erwartenden 
Ausgaben und der zu deren Dockung voraussichtlich eingehenden E in
nahmen eines öffentlichen Körpers.

Soll er den A ngelpunkt des Zusammenwirkens von Regierung und 
Parlam ent in der S taatsverw altung bilden, so muß er ein v o l l s t ä n d ig e s  
Bild des S taatshaushalts gewähron. E r  muß daher zuvörderst ein 
B r u t t o e t a t ,  nicht ein bloßer N o ttoetat sein, nicht bloß die voraus
sichtlichen Ergebnisse, sondern alle zu doron Erzielung zusammon- 
wirkenden Einnahmen und Ausgaben ersehen lassen, wenn auch dio 
nachrichtliche H inzufügung eines N ettootats wie in Preußen zweck
mäßig ist. A rt. 99 der preußischen und A rt. 69 der Reichsverfassung 
verlangen den B ru ttoetat. Aber erst allmählich is t er durchgeführt, ge
setzlich in Preußen durch das Kom ptabilitätsgesotz vom 11. Mai 1898.

Eine gesetzlich festgelogto und durch den C harakter als eines 
B ankinstituts berechtigte Ausnahme vom B ruttoprinzip besteh t in 
Preußen hinsichtlich der Seehandlung, eine durch § I II  der Verordnung 
über das Staatsschuldonwosen vom 17. Jan uar 1820 kaum gerecht
fertigte hinsichtlich der auf dio Domänen und Forsten  angewiesenen 
Kronfidoikommißrente, während die Bohandlang des A nteils Hossons 
an den Eisenbahnüberschüsson im E ta t nicht nur dem Staa tsvertrag  vom 
23. Ju li 1896, sondern auch dem Charakter der Eisenbahngem einschaft 
entspricht. Im  Reiche wird zwar die N ettoetatisierung des „E rtrages“ 
der Zölle und Steuern auf A rt. 38 der Verfassung g e stü tz t, ob 
aber m it Rocht, is t zweifelhaft; jedenfalls ha t sie den Nachtoil, daß sie 
die wirkliche Stouerbelastung nicht erkennen läßt.

Der E ta t soll ferner ein e i n h e i t l i c h e r  sein; Nebeneinander
bestehen m ehrerer selbständiger E ta ts  erschw ert die Uebersicht über 
Finanzgebahrung und Finanzlage sowie die A ufrechterhaltung einheit
licher Grundsätze der H aushaltsführung und erm öglicht Schiebungen 
und Verschleierungen. Die Scheidung eines ordentlichen und außer
ordentlichen E ta ts  im Reiche beruh t auf der verschiedenen N atur der 
A usgaben: teils kehren sie regelm äßig in jeder W irtschaftsperiode 
wieder und werden durch sie konsum iert (dauernde Ausgaben), teils 
kehren sie zwar nicht regelm äßig in jed er W irtschaftsperiodo, aber 
doch nach dor N atur der Dinge in längeren, wenn auch unregelmäßigen 
Zwischonräumen wieder und wirken, einmal geleistet, für mehrere 
E tatsperioden fort (einmalige Ausgaben des ordentlichen E ta ts), teils 
endlich kehren sie, oinraal geleistet, für denselben Zweck mindestens 
auf absehbare Z eit nicht wieder (einmalige Ausgaben des außerordent
lichen E tats). Nur dio letztgenannten dürfen durch Anleihe gedeckt 
werden, die zu zweitgenannten, die der Kaufmann durch Abschrei
bungen und Rücklagen decken wtlrdo, erfordern wie die erstgenannten 
Deckung aus laufenden M itteln. Aber auch die zuletztgenannten 
müssen n icht u n t e r  a l l e n  U m s tä n d e n  durch Anleihen gedeckt 
werden. Daß der außerordentliche E ta t zu dieser M einung verführt, 
is t  eino seiner Gofahren. Eine weitere is t es, daß die flüssigen Grenzen 
der wirklich außerordentlichen Ausgaben bei knapper Finanzlage un
zulässig erw eitert werden oder gar der ordentliche E ta t aus dem m it 
Anleihen gespeisten außerordentlichen Zuschüsse erhält, wodurch die 
Finanzlage verschleiert wird. Auch im Reich ha t man sich von diesen 
Gefahren des außerordentlichen E ta ts  nicht imm er ferngehalten. Die 
Zuschüsse des außerordentlichen E ta ts  zum ordentlichen M arineetat 
sind dagegen gerechtfertigt, da dem letzteren  Neubaukosten nur so
weit zur L ast zu legen sind, als sie durch Verschleiß und V eralten 
entstehen. In  Preußen E inheit dos E ta ts : Anleihen und durch sie 
gedeckte Ausgaben laufen in dor Regel nicht durch den E ta t, sondern 
werden durch Spezialgesetz bewilligt, was den V orzug gründlicherer 
P rüfung hat, als wenn die Anleihe nicht zu speziellen Zwecken fest
gelegt wird. Keine V erletzungen der E tatseinheit sind die besonderen 
E ta ts  für die Reichsbank und die Zentralgenossenschaftskasse, da diese 
selbständige Gebilde sind. Die besonderen, in sich balanzierenden E ta ts  
der Schutzgebiete entsprechen dem Gesetz vom 30. März 1892 und 
dem Grundgedanken, daß die Schutzgebiete soweit kommen sollen, sich 
selbst zu erhalten. Eine nicht gutzuheißende V erletzung der E ta ts 
einheit bildete früher in Preußen die Behandlung der sogenannten 
Nebenfonds. J e tz t  is t sie durch § § 2 —5 des Kom ptabilitätsgesetzes, 
die der Vortragende näher erläu terte, geregelt.

Von einer Verletzung der E ta tseinheit nicht dio Rede is t bei 
den S p o z i a l e t a t s  für die einzelnen Verwaltungszweige, deren in 
P reußen 32, im Reiche 20 bestehen. Sie sind n icht neben dem H aupt
e ta t bestehende selbständige E ta ts , andererseits auch nicht bloße A n
lagen zu ihm, sondern dessen B estandteile oder vielmehr der sogenannte 
H auptotat is t im Grunde nur eine zusammenfassende Rekapitulation 
der Spezialetats, die daher auch den Gegenstand der E tatsberatung  
bilden. Nur drei Posten stehen in Preußen außerhalb der Spezial

e ta ts : die Kronfideikommißrente, der Zuschuß zur Kronfideikommiß- 
rente und die Ausgaben für die Landesverm essung; es wäre richtig, 
aus orsteren beidon einen Spezialetat für die K rondotation zu bilden, 
don letztgenannten m it den kleinen E ta ts  im R essort des Staatsm ini- 
storiums zu einem Spezialetat für dieses zu voreinigen. Die E inrich
tung  der Spezialetats is t unerläßlich für den nötigen Einblick in die 
F inanzgebahrung der einzelnen Verwaltungszweige. Die Spezialetats 
müssen an die A rten  der S taa tstä tig keit anknüpfen, n icht an die zu
fälligen R essortverhältnisse; es wäre also z. B. verkehrt, dio Eisenbahn- 
m it der Bauvorwaltung, die Montan- m it der Handols- und Gewerbe
verw altung in einem Spezialotat zu vereinigen. Der Logik entbehrt 
es, wenn in Preußen dio vielgestaltigen Aufgaben der großen' Fach
m inisterien in e in e m  E ta t für jedes M inisterium zusam m engefaßt, 
dagegen für jede der kleinen V erw altungen im R essort dos S taa ts 
m inisterium s ein eigener Spezialetat aufgestellt, das Oborverwaltungs- 
gericht auf den E ta t des M inisterium s des Innern gebracht wird, m it 
dem es nach der ihm gesetzlich zukommenden Stellung nicht mehr 
und nicht wonigor wio m it ändern Fachm inisterien zu tun  hat, für 
Oborrechnungskammor und Staatsschuldenvorwaltung aber eigene E ta ts  
gebildet werden. Auseinandergerissen sind die Ausgaben und Einnahmen 
der allgemeinen Landesvorwaltung und der S trafvollstreckung. Im  
Reiche bildet der E ta t des Reichsam ts des Innern  ein völlig system 
loses Durcheinander; auch der des Reichsschatzam ts is t in seinem 
Aufbau nicht einwandfrei und der dos Reichshoeres äußerst unüber
sichtlich. Die Spezialetats m üssen ferner in sich vollständig sein, 
d. h. a l l e  Einnahm en und Ausgaben der betreffenden V erw altung 
nachweisen, was allerdings dahin führt, daß in  dom aus den Spezial
eta ts  gebildeten S taatshaushaltseta t un ter Um ständen dieselben W erto 
mehrfach erscheinen, bei der einen V erw altung in Einnahm e, bei dor 
ändern als Ausgabe, manchmal sogar, wio bei der Berg-, H ü tten - und 
Salinen Verwaltung, mehrfach bei dersolben Verwaltung. In  Preußen sind 
die Spezialetats nam entlich auf der A usgabeseite vielfach unvollständig, 
nam entlich aber nicht gleichmäßig vollständig. Insbesondere bei den 
Betriebsverw altungen m üßte vollständig ersichtlich gem acht werden, was 
jed e wirklich koste t; dazu wäre es n icht nötig, die ausgebrachton Beam ten
stellen usw. bei den Regierungen usw. zu verteilen, sondern z. B. nur den 
D om änonetat m it einem Zuschuß zu den Kosten der Provinzial- und 
Zoutralinstanz zu belasten. A ndererseits trä g t z. B. der E ta t der B erg
verw altung erhebliche Kosten, die nicht durch oder für dio B e t r i e b s 
verw altung entstehen. Jedenfalls m üßte ein festes Prinzip bestehen. Es 
wäre ferner erwünscht, scharf zu scheiden, was die Beam ten der Be
triebsverw altungen und was die der eigentlichen S taatsverw altungen 
kosten. W enn man behauptet, w ir hätten  zu viel Beamte, so vergiß t 

.m an, daß eben in Preußen infolge der Betriebsverw altungen große 
Gruppen von B ediensteten Staatsbeam te sind, die in ändern S taaten 
Privatbeam te und A rbeiter sind. Man is t auf dem besten W ege. E r
sparnisse an Beam ten bei den eigentlichen Staatsverw altungen zu ver
langen, weil die Betriebsverw altungen große Mengen von Beam ten er
fordern. Ebenso wie bei der Eisenbahnverw altung wäre auch bei don 
ändern B etriebsverw altungen ih r A nteil an der V erzinsung und T il
gung der Staatsschuld ersichtlich zu machen. Dor W ert kaufm änni
scher Bilanzen und R entabilitätsberechnungen bei den B etriebsverw al
tungen is t nicht zu überschätzen, schon weil auch dieso Verw altungen 
nicht l e d i g l i c h  nach kaufmännischen Gesichtspunkten geführt werden 
können, weil es für einen sehr großen Teil des in ihnen werbenden 
Staatsverm ögens an der M öglichkeit der Festste llung  des Anschaffungs
w ertes und der früheren Investitionen fehlt, und weil, wenn aus der 
R entabilitätsberechnung Folgerungen gezogen werden sollen, wrie sie 
der Kaufmann zieht, sie für jede W irtschaftseinheit gesondert aufgestellt werden müßte.

Die S törung der E ta tse inhe it durch N a c h t r a g s e t a t s  läß t sich 
nicht immer vermeiden, is t aber auf das tunlichst ' geringste Maß zu 
beschränken. Dazu träg t es bei, wenn die Prüfung der Bedürfnisse 
bei der V orbereitung der E ta ts  eine m öglichst gründliche ist, V or
bereitung und B eratung des E ta ts  m öglichst wenig Z eit beanspruchen 
und m öglichst kurze Z eit vor Beginn der E tatsperiode erfolgen, le tz
tere eine kurze is t  und in den E ta t  ein erheblicher Poston für unvor
hergesehene Ausgaben eingestellt wird. Im  Reiche sind Nachtrags- 
otats schon deshalb häufiger als in Preußen, weil dort auch die A n
leihen durch den E ta t  laufen.

K urze E t a t s p e r i o d e n  sind um so notwendiger, je  kom plizierter 
dor S taa tshaushalt is t und eine jo  größere Rollo in ihm von den 
Schwankungen der K onjunktur beeinflußte B etriebsverw altungen spielen. 
Daher in grüßoren S taaten einjährige E tatsperioden. Doch is t  das 
Kalenderjahr zum E ta ts jah r nicht geeignet, einmal weil es dann an 
den geeigneten Zeiten für V orbereitung und B eratung des E ta ts  fehlt, 
und sodann, weil die M itte des W in ters als Anfangsterm in für die 
B etriebsverw altungen unzweckmäßig ist. Am besten wohl 1. A pril bis 
31. März. Freilich beansprucht die alljährliche D urchberatung des 
ganzen E ta ts  einen Zeitaufwand, der m it dem Nutzeffekt nicht im V er
hältnis steht, weil ja  der größte Teil der Ausgaben ge le iste t werden 
m u ß , gleichviel, ob und in welcher Höhe das Parlam ent sie „be
w illigt“ . Aber eine Scheidung des E ta ts  in k o n s o l i d i e r t e  u n d  
v a r i a b le  F o n d s  würde nicht viel nützen; man würde dann eben bei 
den variabeln Fonds entsprechend m ehr reden! Daß das Parlam ent 
E ta ts tite l, die es m it irgend welcher rechtlichen W irkung gar nicht 
ablehnen kann, „bewilligt“ , is t freilich eine leere Form, aber eine 
ebenso unschuldige, wie wenn das H errenhaus die einzelnen T itel und
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Kapitel „annim m t“, während es verfassungsm äßig nicht befugt ist, 
am E ta t  zu ändern.

Die formale E inteilung des E ta ts  wird als F i l i a t i o n  bezeichnet; 
man spricht von oiuor horizontalen und vertikalen, indem man sich 
den E ta t  nach A rt eines K artennetzes durch horizontale und vertikale 
Linien zerleg t denkt. Die horizontale F iliation kom m t hinaus auf die 
E inteilung nach M aterien. Diese geh t aus von dor in E in n a h m e n  
u n d  A u s g a b e n .  Im Reiche, wo in den M atrikularboiträgen und 
im außerordentlichen E ta t  in der Anleihe ein sich nach den Ausgaben 
richtender beweglicher Einnahm efaktor vorhanden ist, is t  es richtig , 
die Ausgaben vor den Einnahmen aufzufUhron, ebenso in den Kom 
m unen m it ihren nach dem B edarf wechselnden Steuorprozenten; da
gegen is t in Preußen, das einen solchen beweglichen Einnahm efaktor 
nicht hat, das U m gekehrte richtig . Die Ausgaben werden in dauernde 
und einmalige geschieden, wobei le tztere Bezeichnung den V orzug 
verdient vor den „außerordentliche“, da diese zu Verwechselungen m it 
den außerordentlichen Ausgaben im Sinne des außerordentlichen E ta ts  
des Reiches Anlaß gobou kann. Die Ausscheidung einos Einnahme- 
extraordinarium s findet in Preußen nicht s ta tt;  nur innerhalb der ein
zelnen Betriebsverwaltungen werden je tz t  einmalige Einnahmen als 
solche in besonderen T iteln  oder K apiteln kenntlich gem acht. V iel
leicht wäre es richtiger, die Einnahm en wie die Ausgaben in dauernde 
und einmalige zu teilen. Auch könnten die Grundsätze Uber die V er
weisung von Ausgaben in das sogenannte „Extraordinarium “ einheit
licher für die verschiedenen Verw altungen sein. M ateriell sind diese 
Mängel aber ohne großo B edeutung, solange zur Speisung des so
genannten „E xtraordinarium s“ Anleihem ittel n icht verw endet werden

und m indestens ebensoviel, wie an Erlösen aus V eräußerung von S taa ts
eigentum  einkom m t, zu Neuerwerbungen und dauernden V erbesse
rungen verw andt wird. Die E inteilung der Ausgaben in p e r s ö n 
l i c h e  u n d  s ä c h l i c h e  is t n icht durcbgeführt. F ü r die B eantw ortung 
der Frage, ob in einem gegebenen Zeitraum  die sächlichen oder dio 
persönlichen Ausgaben in stärkerem  V eihältn is gestiegen sind, is t sie 
nur beschränkt brauchbar, woun, wie es geschieht, Arbeitslöhne, die 
denselben Entw icklungstendenzen wie Besoldungen folgen und unter 
Um ständen in ihren Gesamtsummen dadurch beeinflußt werden, daß 
Personenkategorion aus dem A rbeiter- in das Beam tenverhältnis über
fuhrt werden, zu den sächlichen Ausgaben gorechnet werden.

Innerhalb dor Einnahm en und Ausgaben findet eine „ S p e z i a l i 
s i e r u n g “ iu K apitel und T itel s ta tt, die nicht nur formollo Bedeu
tung  ha t; denn der T itel is t nach § 19 des Gesetzes über die Oberrech- 
uungskammor dio den Gegenstand selbständiger Beschlußfassung des 
Landtags und damit dor etatsrechtlichon B indung bildende E ta ts 
position. J e  mehr also dio T itelein teilung ins einzelne g eh t, um so 
s tärker die Bindung und Kontrolle der Regierung, um so häufiger 
aber auch „ F o n d s v e r w e c h s e l u n g e n “. A ndererseits m acht zu
weitgehende gegenseitige U ebertragbarkeit ( V ir e m e n t)  der T itel den 
e tatsrechtlichen Zweck der Spezialisierung illusorisch. Um dio V e r
gleichbarkeit der E ta ts  der verschiedenen Jah re  nicht zu hindern, is t 
es wünschenswert, die N u m e r i e r u n g  der E tatskapite l und -Titel 
boizubehalten und deshalb wegfallende w eiter als „vakat“ zu führen, 
neuo m it der Nummer des voranstehenden und den Buchstaben a, b 
usw. zu bezeichnen.

( F o r tse tz u n g  fo lg t)
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LA N Q  S C H N I T T

Die Holzdeckc (les Oratorio cli S. Giovanni in Urbino
vom liegierungsbaumeister H. Yolkmaitn in Berlin

Im italienischen Kirchenbau wird die vom Norden her übernommene 
hölzerno Tonnendecke in m ehr dekorativer W eise ausgebildet; 

die Forderungen der K onstruktion, der flachen Dachneigung usw. 
werden dabei unterdrückt. Den bedeutenderen Beispielen dieser A rt, 

die O s t e n d o r f  in seinem Buch: „Die Geschichte des D achw erks“ 
darstellt, sei hier ein kleineres angefügt, das durch seinen Gedanken 
ein allgemeines In teresse beanspruchen kann.

Das Bethaus dor alten B ruderschaft von S. Giovanni iu Urbino 
is t ein einschiffiger Raum, an allen W änden völlig m it Fresken be
deckt. Dio iu den Dachraum hineingezogene Decke, wahrscheinlich 
aus dom 14. Jahrhundert, is t in den Abb. 139—111 dargestellt. Die 
K assetten des Schalgewölbes, die bei der B retterkonstruktion  nur 
geringes Relief besitzen, sind bemalt. Das E igenartige is t, daß der 
Teil Uber dem A ltar orhölit ist. H ierdurch wurde es möglich, ein 
kleines F en ste r in der Zwischenzono anzubriogen, das, ohne gesehen 
zu werden und den Besucher zu blenden, einen L ichtkegel auf die 
A ltarw and fallen läß t und zwar besonders auf dio F igur des Ge
kreuzigten, die hier die M itte der figuronreichen D arstellung ein
nimm t. So u n te rs tü tz t dio A rch itek tur durch die eindringlichste B e
lichtung die Maloroi, und es herrsch t in dem Raum, den sonst fast 
kein L ich t erhellt, die grüßte Geschlossenheit der Stim m ung. G rund
sätzlich will ja  dio große W estrose der romanischen und gotischen 
Kathedralen nichts anderes, nur konnte hier bei den kleineren Raum 
maßen — und der größeren L ich tin tensitä t des Südens — oine mehr 
überirdische W irkung erreicht werden, da man eben die Lichtquelle 
n icht sieht.

Dio Fresken, im Geiste Giottos m it hellen F iguren auf stumpf 
schwarzen Grund gem alt, stam m en von zwei Brüdern von S. Severino, 
aus dem Jah re  1416; die Komposition des Hauptbildes is t  sehr ge
schickt dem durch dio dreifache Tonno geschaffenen W andfeld eiu- 
gefügt. Sie sind also jedenfalls jüng er; doch kann den A rchitekten 
dor Gedanke an künftige Ausm alung zu seiner Anordnung schon be
stim m t haben, durch dio er gleichzeitig dio Langwiindo völlig fenster
los lassen konnte. So sind auch diese in ih rer ganzen Ausdehnung 
m it M alereien bedeckt.

Von den beiden Querschnitten is t der an der Altarw and, mit 
einer dreipaßförmigen Tonne, dem in S. Zeno Verona verw andt; ein 
B inder m it durchgehendem Horizontalbalken w ar für das kurzo Stück 
nicht notwendig. D er H auptteil der Decko, etwa fünf Sochstel des 
Raums, is t  in einen flacheren Dachstuhl hineingezimmert, der m ittlere 
Teil besteh t d irek t aus den die Dachdeckung tragenden Schalbrettern. 
Die Horizontalstreifen, die den Anschluß an die Seitenwände bilden, 
sind eine n icht sehr organisch unterhalb der Balken angebrachte V er
kleidung; sio m ußten sich ergeben, da dio Kurven der Tonno ohne 
Rücksichtnahm e auf die viel flacheren Linien der Sparren gezeichnet sind.

Von den übrigen derartigen Kirchendecken auf italienischem Boden 
is t die von S. Zeno in Verona wohl dio berühm teste, aber dio glück
lichste kann man sie nicht nennen. Das an sich hohe und schmale 
H auptschiff w irk t durch die n icht unterbrochenen Längslinien an der 
Decke fast engbrüstig , besonders von dom um sieben Stufen höher 
liegenden Standpunkt des E intretendon. Reizvoller is t die au f b reiter 
Grundfläche konstru ierte mehrfach gebrochene Tonne von S. Ferm o 
M aggiore in V erona. Sio stam m t aus dem 14. Jah rh un d ert und is t 
freilich, ganz ohne Anpassung an den Dachstuhl, frei aufgehangen. 
Von der Anlehnung an steinerne Gewölbe, dio ursprünglich zugrundo 
lag, is t nichts m ehr zu empfinden; das Profil is t  flacher, der seitliche 
Horizontalanschluß an die W and wird durch lang herausgestreckte 
Konsolen gebildet. B ekannt is t ihre prunkvolle Nachbildung im Mün
chener K ünsterhaus. Eine der besten Raum wirkungen h a t dor Dom 
von Ankona, m it vier gleich langen Arm en. Dio hölzernen Tonnen 
laufen iu der M itte gegen dio Gurtbogen der V ierung, die eine flache 
lichtlose Kuppel träg t.

F ü r  die S c h r lft le i tu n g  v e r a n tw o r tlic h :  B a n r a t  M. G u t h  in  B e r lin  W .67, B ü lo w str . 35 
Carl H ey m an n s V e r la g  ln B er lin  W. 8, M an erstr . 4 3 .«  — G ed ru ck t bei J u liu s  S it te n fe ld , H o f b u chdrucker., B er lin  W . 8, H a u e rstr . 43 44 Nr. 14
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